
Es gilt die Marktsatzung sowie die Gebührensatzung für die Benutzung der Märkte der Stadt Rehau in der aktuellen Fassung. 

  

Anmeldung zum Frühlingsmarkt 

am 14.04.2024, 11.00 bis 18.00 Uhr 

 

Betriebsdaten 

Firmenname  

Ansprechpartner / Firmeninhaber  

Straße, Hausnummer   

PLZ, Ort   
 

Erreichbarkeit 

Telefon  /  Mobil  /  

E-Mail  
 

Warenangebot (was wird ausgestellt bzw. zum Verkauf angeboten): 

 
 
Bei Ausschank von Alkohol ist eine Gestattung zu beantragen. Die dafür anfallenden Kosten in Höhe von 35,-€ werden Ihnen zusammen 
mit der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Nach Zahlung der Gebühr wird die Gestattung ausgestellt. 

 

Standplatz 

Standfläche Frontmeter m      Tiefe m 

Verkaufswagen  ja
   Tiefe der Frontklappe: m 

Wird ein Stromanschluss benötigt?  ja
   Stromstärke:  

 nein
 

Zusätzlicher Platzbedarf 
Sitzgarnituren:  Stehtische:  

 

Bestätigung 

Es wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30,-€ inkl. Platzgebühr für die ersten 5 Frontmeter. 
Für einen größeren Standplatz sind 2,- € je weiteren Frontmeter zu bezahlen. 
Die Anmeldung zum Frühlingsmarkt ist verbindlich. Die Teilnahmegebühren werden vorab in Rechnung gestellt und müssen vor Beginn 
des Marktes bei der Stadtkasse eingegangen sein. Ohne vorherige Anmeldung ist keine Teilnahme möglich. Werden die Einrichtungen des 
Marktes trotz Zuweisung nicht oder nur teilweise benutzt, besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. Wird der Markt abgesagt, 
können gegenüber der Stadt Rehau keine Ansprüche geltend gemacht werden.  

,  . .2024 
Ort                                Datum Unterschrift 
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